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VEREINIGUNG D-Sn ÖSTERREICHISC:FffiN RICHTER 

BAtrifft: Stellun[!nahme zum Entlvurf eines 

Frem~enpolizeiGesetzes 1990 

Te Allp::emeines: 

Das geltende J'rcmdenpoJizei[r8sctz stammt aus dem tTahre 1954 

lIDd ist notorisch nicht in der l!nge, die heutisem Problem­

stellungen) m:c1 die auf uns zukommend on Pl'obleme,in rechts­

sta~tJ ich ein'darrdfrc:L~r ',:leise praxisgerocht lfficl vollziehbo.r 

zu löscn~-

A.uch der vorliegende Ent'\'!urf scheint auf vJei ten Strecken den 

TIec3i.irfnissen (le:;> Prax:Ls nicht p.::erecbt zu vJerden. Dazu kommt, 

daß die VollziehlU1C; dieses Gesetzes zHeifelsofL."'1e eine :Mehrbe­

lastun~ der befaßten Behörden mit sich bringt, denen durch 

entsprechenCle Maßnahmen Rechnung getragen Herden müßte. 

'Herrn sich auch ;}ur aus einzelnen BestimID1IDgen des FremdBn­

polize ige set 7,8 S BerühruJ1p:en mit der Justiz ergeben, vlird aber 

sowohl aus gan~heitlicher Schau als auch deshalb, weil die 

Justi7. zunehmend mit Straftaten von Ausl~indern konfrontiert 

wird, zum Ent"!:m:rf Stellung senommen. Aus dieser Schau seien 

eie folgenden ~'\nT'le:t:'Jmngen verstanden. 

11. Zum En.hru:t:'f im p,inzelnp,D: 

Zunächst f':lllt a'.l.f, daß der :::~nt'!lUrf cincr~eits von einem 
11.1",; c,,.1- ....,C\Ch_L"'::~ 8; 0"-"n II ,~"fo"'th...,l -{- (,0, 2 '~bc :J) ""'d von ""l·nem 

...I......L-'- ~..:.V _L,-, .~ .... 1.JL'J.(l."~""""bV_J. .1. ..... ,- , .... .i...l.J.,I.c.;..J,..l.J .... u ..Li. Q ~ UJ....L v 

"""'bef'",...J...e",ft '\"''''Cni-'''",l~- CF', LLO) sDrl'ch+-o..A.J..J. .... \".A.6 1v ..... .L .... :.. 1..A._1. ........ .L J .Ll. ... ,.... _ v t--' '~ ... _ .l v. 

Diese Uaterschcid1J.l18 ist überfliissiS. vlcnn sich jemand 'ent~ 

gegen eineT:} b(C;;:;tehendenL"L:.fentho.l tsvcrbot oder nach Umgehung 

der Grenz kOlltr'olle us f 

enthalt rechtswidrig. 

G 2 Abs Li (im :"::nt"\'mrf irrtümlich als Abs 3 bezeichnet) ent­

hi11t Jcdiglic;J.1 ~'ie VerI)flichturlß' "die fiir ihre Aufenthalts­

berechtiß"l_ill;:S !:1.8.ßgcblichen Do1(umente vor Z U IV eis e n I!. 

Sinnvoll w~re es auch hier (siehe ß 41 Z 2 lit a) nicht auf 

"vorweisen", s0l1dern auf nau~h,~ndigen" abzustellen. Im Hin-
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"blick auf 3 22 Abs 3 des PD.ßgesct~es("hat sich auszuweisenlI) 

h'ere es sinnvoll eine I'1~umliche l'Fihe, c..h. daß sich das 

DokuT1ent im BchöI'denbereich befinden muß, zu normieren. In 

der Pr'axis erscl1cj_nt deI' l'Tachweis des "Besitzes c:'eI' !1ittel zu 

ihI'em UnteI'haltl! zu wenig. Es mUßte do.riiberhinaus auch der 

ZuElssige Erwerb der Mittc-J_ zum UnteI'halt nachgewiesen werden. 

Andernfalls niimlich kö::mte, u. wie dies 'in der Praxis vorkommt, 

der TlBesitz der Mittel zum Unterhalt" etwa durch ein Sparbuch 

nachgewiesen werden, mit dem in der Folge beliebig viele weitere 

Fremde den IIBesitz deI' Mittel zum Unterhalt ll nach1'Teisen .. 

Die im § 3 Abs 2 Z 1 festgeschriebenen Freiheitsstrafen werden 

den ProbleI!len des IlKTimin111 tourismus Il nicht gerecht. 

Im § 3 Abs 2 Z 7 wici:re ebenso die Verpflichtunß zum Nachweis des 

Ilredlichen Ervro:rbs der Mittel zum Unterhalt" aufzunehmen. 

Zu E 11· Abs 2 Z 2: Da das r1elder;esetz nur die faktische Unter­

kunftnahme voraussetzt und daran bestimmte Rechtsvermutungen 

knüpft, kann aus dieser Tatsache nicht der Schluß der ZuUissig­

keit des Aufenthaltes an sich gezogen \'Jerden. UnteI' Zugrunde­

legung der vorlicsc-nden FoI'mulie:ruup; ',·rürde aus der Tatsache, daß 

ein "ordentlicheI' '/Johnsitz ll vorliegt, ein Recht des Fremden 

auch aus einem unbefuEtt'2n l'mfenthalt abgeleitet werden. 

",renig sachge:recht erscheint auch die lfHr:mmme;!! des Fristen­

la'ufes. Hier sollte eine lfUnterbrechunr;lf des F:ristenlaufes 
eintreten. 

Zu § 5 Abs 1: § 3 Abs 1 Z 1 enth~lt einen derart gewichtigen 

G:rllild fii::r die .2I'lassllilb eines Aufenthaltsverbotes , daß diese 

Norm auch im 2 5 Abs 1 (unbefristetes Aufenthaltsverbot) auf-
zunehmen 1'1ii-i.I'e. 

Sachverhnl tes die aufschiebende Hir]nmg 

auszuschließen. 

Zu 

bei Vorliegen dieses 

einer Beruflmg ex lege 

die fkhubhaft fehlt 

der 
~1.1f. n.; e vom. Fp.""'" fon .~_'l11~rpb\""",..:1Le lf(',ö+'ah"-' f;~T' "!llhe O"-'d11ung Ulnd ~ •. --. - .i..1, .• ,~- ~ ~~~. ~ __ \.\. '-<".l . .L ." .. '.' _c,' .L ~ 

,sicherhe i t rr 3e ::::.ng :::limmt 0 
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Luch 
. , 

CU1 oern 3 35 VStG cntsprecbenoer Festnahmegrul1d um die 

VorführunG f:l.r die; :3ehöI'de zur Erlassm1g der Schubhaft im 

Falle der Mittellosigkeit sicher~ustellen, fehlt. 

~u § 23: Um C!ie Durchfiihrun(! einer Fcctno.hme eicherzustellen, 

müßte den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes bei 

Vorliegen eines auf bestimmten Ta.tsacJ.Jen beruhenden Verdachtes, 

das Recht einC2":-;Ul1:t ivcrden, Ri~iumlichkeiten in denen sich ein 

Aus lönder, c:egrcTl (~er1 e in Fostna~i.rr:,cauftras besteht , aufhält, zu 

betreten. n~ra:::,tiße Rechtsbestimr:mnc;cm sin(1 etwa auch im Viener 

Tierschutze;esetz enthaltel1. Umso mehr vläre dies auch in das 

Fremdc::Jpolize ise set 7, aufzunehmen. 

in millen, in denen der 

v/erden, insbes onderE; dann, \'lcn.11 die VeJ'ständigutV1C fremdsprachig 

vorgenommen werden muß • .i\.ncernfalls könnte et\'Ja ein "Schlepper" 

seine Mittäter rechtzeitiG; warnen. 

Zu § 30: Hier ist auf die bereits mehrfach geäußerten Bedenken 

gegen die "ul1abhönsigen 11 Ve rvra 1 tungssenate hinzuweisen. 

DariiberhinEl"us ist kritisch anzumerken, daß zu wenig klar gestellt 

wird, vJe lche Behörde als "belangte" Behörde zu ge 1 ten hat, dies 

insbesondere im Hinblick auf die Belagssituation der Polizeige-

f9.ngenenhäuser. 

Zu § 31: Diese Bestimmung erscheint nicht vollziehbar. Die Behörde 

ist gar nicht in der I-Iage ein für die Erlassung des hier gefor­

derten Bescheides notHendiges E!.'mi ttlUl1.gsverfahren durchzuführen~~, 

Es ""rire allenfalls denkbar, daß das Bundesministerium fü.r Inneres 

im Erlaßwese eine I,iste von Staate}} e:emÄ.ß S 17 Abs 1 oder 2 er­

stellt. 

Zu § L~3 Abs 1: Eier ist entvIeder eas Zitat des § 40 falsch oder 

aber es fehlt die Zi tienmg de:::- §§ 38 lh"ld 39. 

vhen, am 9. ,JäILYler 1991 
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